
 

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung 

Vorlagennummer: STV/1852/2013 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 21.11.2013 

 
Amt: Schulverwaltungsamt 
Aktenzeichen/Telefon: - 40 - FS/schn - 
Verfasser/-in: Frau Ramona Schneider 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Magistrat 27.01.2014 Entscheidung 
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur 06.02.2014 Beratung 
Stadtverordnetenversammlung 20.02.2014 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Aufhebung der Förderstufe sowie des Haupt- und Realschulzweiges der Pestalozzischule 
Gießen 
Antrag des Magistrats vom 21.11.2013 
 
 
Antrag: 
„Die Förderstufe sowie der Haupt- und Realschulzweig der Pestalozzischule in Gießen 
werden auslaufend aufgehoben“.  
 
 
Begründung: 
Aufgrund der zurück gehenden Schülerzahlen in der Förderstufe und der Haupt- und 
Realschule der Pestalozzischule in Gießen wurde im August 2012 zwischen dem 
Staatlichen Schulamt, der Schule und dem Schulträger gemeinsam verabredet, diese 
Schulformen auslaufend aufzuheben und zum Schuljahr 2013/2014 keine Schülerinnen 
und Schüler in die Klasse 5 aufzunehmen. 
In der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I der Schulen 
der Universitätsstadt Gießen, in der Stadtverordnentenversammlung am 16.05.2013 und 
durch das Hessische Kultusministerium mit Schreiben vom 06.01.2014 genehmigt, wurde 
die Organisationsänderung der Pestalozzischule fest geschrieben.  
Auf Grundlage des genehmigten Schulentwicklungsplanes wird gemäß § 146 HSchG der 
Aufhebungsbeschluss gefasst 
 
 
Anlagen:  
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Zustimmung des Hessischen Kultusministeriums zur Teilfortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I der Schulen der Universitätsstadt Gießen 
2013 
 
 
 
 
________________________________________ 
 E i b e l s h ä u s e r  (Stadträtin) 
 
 
Beschluss des Magistrats 
vom 
TOP 
 (  ) beschlossen 

(  ) ergänzt/geändert beschlossen 
(  ) abgelehnt 
(  ) zur Kenntnis genommen 
(  ) zurückgestellt/-gezogen 

Beglaubigt: 
 
 Unterschrift 
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